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EINLEITUNG

4

Liebe Eltern, 

„Trau dich!“ ist das Motto der „Bundes-
weiten Initiative zur Prävention des 
sexuellen Kindesmissbrauchs", die sich 
an acht- bis zwölfjährige Mädchen und 
Jungen richtet. Die Initiative wird vom 
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
gemeinsam mit der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) um-
gesetzt.

Damit die Initiative Kinder mit ihrem 
Anliegen wirkungsvoll erreicht, müs-
sen sich auch die Erwachsenen aktiv mit 
dem Thema auseinandersetzen, sich in-
formieren und verantwortlich für den 
Schutz von Mädchen und Jungen fühlen. 
Wer sich der Tatsache bewusst wird, dass 
sexuelle Übergriffe, Grenzverletzungen 
und Missbrauch in der Familie, im so-
zialen Umfeld, in Institutionen oder im 
Internet geschehen, macht bereits den 
ersten Schritt. Indem Sie diese Broschüre 
lesen, gehen Sie noch einen Schritt wei-
ter. Wir möchten Sie ein Stück des Weges 
begleiten. 

Mütter und Väter, aber auch andere Er-
wachsene im Umfeld von Mädchen und 
Jungen, sind zentrale Bezugspersonen 
und Gesprächspersonen. Sie haben die 
Aufgabe, Kinder auf dem Weg des Er-
wachsenwerdens zu begleiten. Sie ver-
mitteln ihnen Werte und Lebenskom-
petenzen, die wichtig für den Umgang 
mit sich selbst und mit anderen sind. 
Erwachsene sprechen mit Kindern über 
Gefühle, Vertrauen und das Recht auf 
körperliche Selbstbestimmung. Sie legen 
damit den Grundstein für die Entwick-
lung einer selbstbewussten und star-
ken Persönlichkeit, sodass die Kinder 
respektvoll mit ihren eigenen Grenzen 
und denen anderer Menschen umgehen 
können. Dazu gehört es auch, Mädchen 
und Jungen in ihrer psychosexuellen 
Entwicklung zu begleiten, sie über Liebe, 
Sexualität und ihre Rechte aufzuklären 
sowie über Risiken, die ihnen im Alltag 
begegnen können – wie beispielsweise 
sexueller Missbrauch. 
Sexueller Missbrauch ist eine Form von 
Gewalt und keine Variante der Sexu-
alität. Mädchen und Jungen spüren in 
aller Regel, wo die Grenzen von Liebe 
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Kein Kind kann sich allein vor sexuellem Missbrauch schützen. 
Es sind die Erwachsenen, die für den Schutz von Kindern verantwortlich sind.

5

und Zärtlichkeit überschritten werden. 
Aber sie schweigen, wenn wir Erwach-
sene schweigen. Kein Kind kann sich al-
lein schützen. Deshalb müssen wir mit 
ihnen über diese Grenzen sprechen. Wir 
müssen sie über sexuellen Missbrauch 
aufklären und ihnen erklären, dass es 
verboten ist, Kinder sexuell zu miss-
brauchen. Und wenn sie missbraucht 
wurden, müssen wir ihnen glauben, 
ihnen als Ansprechpartner langfris-
tig zur Seite stehen und gemeinsam 
die weiteren Schritte überlegen. Das 
ist nicht leicht. Die Beschäftigung mit 
dem Thema Missbrauch löst in der Re-
gel viele unterschiedliche Gefühle in
uns aus: Angst, Hilfl osigkeit, Ohn-
macht, Scham, Wut oder auch ein Ge-
fühl von Betroffenheit – aus Mitgefühl 
oder aufgrund selbst erlebter Gewalt. 
Es kann auch noch andere persönliche, 
kulturelle oder religiöse Hintergründe 
geben, die das Gespräch mit Kindern 
über sexuellen Missbrauch erschweren. 

Um dieses schwierige, aber wichtige 
Thema dennoch ansprechen zu können, 
ist es wichtig, eigene Ängste zuzulassen 
und einen Weg zu fi nden, damit umzu-
gehen. Vielen hilft es, mit jemandem 
über die eigenen Gefühle zu sprechen, 
zum Beispiel mit der Partnerin oder 
dem Partner, mit Freunden oder ande-
ren Vertrauten. Unterstützung kann 
auch ein telefonisches oder persönli-
ches Gespräch in einer Beratungsstelle 
bieten.

Sexueller Missbrauch fi ndet vor allem 
dort statt, wo nicht über die Problematik 
gesprochen wird, wo Erwachsene sich 
nicht um das Wohlergehen von Kindern 
sorgen, sich nicht für sie einsetzen und 
ihnen weder Schutz noch Geborgenheit 
vermitteln. Die Prävention von sexuel-
lem Missbrauch ist kein einmaliges Pro-
jekt, sondern eine alltägliche Haltung, 
die unseren Kindern zeigt, dass sie uns 
wichtig sind.

Deshalb möchten wir Sie ermutigen, unser an die Kinder gerichtetes Anliegen „Trau 
dich! Du kannst darüber reden!“ aufzunehmen und ins Gespräch zu kommen – in der 
Familie, im Freundeskreis und auch mit pädagogischen Fachkräften in der Kita, in 
der Schule oder in Beratungsstellen. Die vorliegende Broschüre möchte Sie dabei mit 
Informationen, Anregungen und praktischen Tipps unterstützen.
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I. ERKENNEN UND VERSTEHEN
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Wenn die Vermutung aufkommt, ein Kind könnte sexualisierte Gewalt erfahren 
oder erfahren haben, können eigene, ungeklärte Gefühle das Handeln erschweren. 
Eine persönliche Beziehung zum vermeintlichen Täter, die Angst vor den Konse-
quenzen einer geäußerten Missbrauchsvermutung, mögliche Abhängigkeitsver-
hältnisse und die Erschütterung der eigenen Lebenswelt können dazu führen, 
sexuellen Missbrauch nicht wahrhaben zu wollen. Schweigen schützt jedoch die 
Täter und dies bedeutet, dass betroffene Mädchen und Jungen in ihrer Not allein-
gelassen werden. Mütter und Väter, die sich dieser Aufgabe stellen und mit ihren 
Kindern über sexualisierte Gewalt, gute und schlechte Gefühle, Grenzen oder Rech-
te sprechen, leisten aber auch noch etwas anderes: Sie sind mit ihren Kindern im 
Gespräch und signalisieren deutlich: „Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst.“

Sexueller Missbrauch kann viele Formen 
annehmen: von Blicken und Äußerun-
gen über Berührungen bis hin zu den un-
terschiedlichsten Arten von Vergewal-
tigungen. Sexueller Missbrauch kann 
ein einmaliges Ereignis sein. Weitaus 
häufi ger werden Übergriffe aber vom
Täter bewusst geplant und fi nden wie-
derholt beziehungsweise über einen 

längeren Zeitraum statt. Menschen, die 
Kinder sexuell missbrauchen, stammen 
aus allen sozialen Schichten. Sie kön-
nen hetero- oder homosexuell sein und 
unterscheiden sich durch kein äußeres 
Merkmal von anderen Menschen. Miss-
brauch fi ndet in allen Kulturkreisen und 
Gesellschaftsschichten statt. Auch Jun-
gen sind betroffen. 

Grenzverletzungen – Übergriffe – Sexualisierte Gewalt 
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Sexueller Missbrauch an Kindern ist sexualisierte Gewalt. Gemeint sind 
damit sexuelle Handlungen, die an, mit oder vor Mädchen und Jungen 
vorgenommen werden. Diese Handlungen finden unter Ausnutzung von 
Vertrauen, Abhängigkeiten oder Unwissenheit statt. Sexueller Missbrauch 
bedeutet, dass der Täter seine Macht und Autorität ausnutzt, um seine ei-
genen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Die Opfer werden 
direkt und/oder indirekt zur Geheimhaltung verpflichtet. Alle sexuellen 
Handlungen eines Erwachsenen oder Jugendlichen mit Kindern sind sexu-
eller Missbrauch.

Die Bezeichnung „sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt“ wird häufi g anstelle 
von sexuellem Missbrauch benutzt, um auszudrücken, dass bei Handlun-
gen nicht Sexualität, sondern vor allem die Gewalt im Vordergrund ste-
hen. Sexuelle Handlungen sind zum Beispiel der Gebrauch sexualisierter 
Worte, Blicke oder Gesten, das Berühren oder Streicheln der Genitalien, 
das Veranlassen von Berührungen am eigenen Körper, um sich sexuell zu 
befriedigen, Fotografi eren eines Kindes nackt oder in aufreizenden Posen, 
Masturbieren vor einem Kind, Zungenküsse oder Pornos zeigen.

7

Sexueller Missbrauch wird hauptsäch-
lich von Männern begangen. Der Anteil 
von Frauen als Täterinnen liegt bei etwa 
zehn Prozent. Bei etwa einem Drittel der 
angezeigten Fälle sind die Täter selbst 
noch unter 21 Jahren.

Entgegen der noch immer weitverbrei-
teten Meinung ist der klassische Miss-
brauchstäter nicht „der Fremde“. Die 
meisten Täter stammen aus der Familie 

oder dem sozialen Umfeld der Kinder 
und sind ihnen bereits vorher bekannt. 

Für Mädchen ist das Risiko, innerhalb 
der Familie missbraucht zu werden, hö-
her als für Jungen. Diese werden häufi -
ger außerhalb der Familie missbraucht. 
Auch innerhalb von Institutionen wie 
Schule und Kita, Sport- oder Freizeitein-
richtungen sind die Täter meist Perso-
nen, denen die Kinder vertrauen. 
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Wir verwenden in dieser Broschüre den Begriff „sexueller Missbrauch“ vor 
dem Hintergrund, dass betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
von sich als „sexuell missbraucht“ sprechen. Auch der Gesetzgeber spricht 
bei kindlichen Opfern im Sexualstrafrecht (§§ 174 ff. StGB) von sexuellem 
Missbrauch.

Im strafrechtlichen Sinn werden unter sexuellem Missbrauch Handlungen 
verstanden, die die „sexuelle Selbstbestimmung“ eines Menschen verlet-
zen (§§ 174 ff. StGB). Sexuelle Handlungen mit Mädchen und Jungen un-
ter 14 Jahren sind in jedem Fall strafbar. Bei Jugendlichen bis zum Alter 
von 18 Jahren sind sexuelle Handlungen strafbar, die gegen den Willen des 
Mädchens oder Jungen vorgenommen werden und solche, bei denen der 
Täter ein scheinbares Einvernehmen unter Ausnutzung der fehlenden Ein-
willigungsfähigkeit und/oder seiner Machtposition herbeiführt.

Sexuelle Übergriffe von Kindern an anderen Kindern bedürfen besonde-
rer Achtsamkeit, denn hier greift das Strafrecht nicht. Einerseits kann es 
schnell zu einer Bagatellisierung kommen oder das Geschehene wird als 
„Doktorspiel“ verharmlost. Auf der anderen Seite kann es zu einer unan-
gemessenen Stigmatisierung von Kindern als Sexualtäter kommen (siehe 
Seite 17).

8

In der Regel wenden Täter viel Zeit und 
Energie auf, um das Vertrauen der Opfer 
und ihrer Bezugspersonen zu gewin-
nen. Täter außerhalb der Familie suchen 
gezielt Orte auf, an denen sie Zugang 
zu Kindern und wenig Kontrolle zu be-

fürchten haben. Das können Einrich-
tungen für Kinder oder Vereine, aber 
auch Chaträume im Internet sein. Sie 
suchen gezielt nach geeigneten Kindern, 
indem sie zum Beispiel die Bereitschaft 
der Kinder testen, sich auf Berührungen 

Die Strategien der Täter
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9

und sexuelle Handlungen einzulassen. 
Zudem versuchen sie, das Vertrauen der 
nicht-missbrauchenden Erwachsenen zu
gewinnen. Die Täter freunden sich mit
einem Kind an, erfüllen Wünsche, 
schenken Aufmerksamkeit, machen Ge-
schenke, loben und interessieren sich. So 
gewinnen sie das Vertrauen der Kinder 
und ihrer Bezugspersonen.   

Ziel dieses manipulativen, strategischen 
Vorgehens ist es, das Kind sexuell zu 
missbrauchen und sich sein Schweigen 
mithilfe von Erpressung, Bestechung, 
Manipulation, Schweigegeboten, Dro-
hungen und/oder Gewaltanwendung 
zu sichern. Die Täter vermitteln dem 
Opfer, dass es die sexuellen Handlungen 
und das gemeinsame Geheimnis selber
will: Sie übertragen dem Kind die Ver-
antwortung für den sexuellen Miss-
brauch und für den Erhalt seiner Familie 
(„Wenn du jemandem etwas erzählst, 
wirst du ins Heim kommen und die gan-
ze Familie zerstören.“, „Niemand wird 
dich mehr mögen, wenn sie erfahren, 
was du getan hast.“). 

Nicht selten verstricken Täter die Kin-
der in Schuldgefühle: „Du bist doch 
immer so gerne zu mir gekommen. Du 
wolltest doch so gerne kuscheln. Du 
hast doch auch meine Geschenke ange-
nommen. Wie kannst du jetzt behaup-

ten, dass ich nicht nett bin und du mich 
nicht mehr magst?“

Mädchen und Jungen können sich ohne 
Hilfe von außen kaum aus diesen Ver-
strickungen und Schuldzuweisungen 
lösen. Denn in vielen Fällen sind die 
Kinder auf den missbrauchenden Er-
wachsenen angewiesen. Sie empfi nden 
trotz der erlebten Gewalt oftmals eine 
starke Verbundenheit mit dieser Person. 
Sie möchten, dass der Missbrauch auf-
hört und alles wieder so wird wie vor-
her. Die ambivalenten Gefühle und die 
starke emotionale Verwirrung, die der 
Missbrauch durch eine vertraute Person 
auslöst (zum Beispiel: „Er ist nett zu mir 
und tut mir trotzdem weh.“, „Ich will es 
nicht, aber er sagt, ich muss.“, „Ich möch-
te schreien, aber ich muss schweigen.“) 
sind für ein Kind kaum zu ertragen. Vie-
le Kinder spalten das Geschehene daher 
als etwas ab, das nicht zu ihnen gehört 
und schweigen. Diese Abspaltung be-
wahrt sie davor, den Missbrauch als Tat-
sache wahrnehmen zu müssen. 

Damit der Missbrauch endet, braucht 
das Kind Erwachsene, denen es ver-
traut. Diese müssen den Missbrauch er-
kennen und handeln.  
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II. SCHÜTZEN UND STÄRKEN
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Schützen bedeutet, Kinder zu stärken 
und ihnen zu helfen, Gefahren richtig 
einzuschätzen und auf sie angemessen 
zu reagieren. Mädchen und Jungen ent-
wickeln im Kontakt mit ihren ersten Be-
zugspersonen eine Wahrnehmung von 
sich selbst und anderen. Durch liebevol-
le Blicke und Berührungen, fürsorgliche 
Zuwendung, Worte und Körperkontakt 
wird Sicherheit, Wertschätzung und Ge-
borgenheit vermittelt und eine Verbin-
dung zu den Bezugspersonen herge-
stellt. Mädchen und Jungen erleben so, 

dass ihre kindlichen Bedürfnisse erfüllt 
werden, und sie erfahren, dass ihre El-
tern für sie da sind. All dies vermittelt 
ein tiefes Gefühl von Sicherheit. 

Schützen und stärken bedeutet aber 
auch, Mädchen und Jungen altersge-
recht über Sexualität und sexuellen 
Missbrauch aufzuklären. Kinder brau-
chen Informationen und konkrete Er-
klärungen, um falsches Verhalten er-
kennen und benennen zu können. 

Eltern, die mit ihrem Kind über sexuellen Missbrauch sprechen wollen, könnten 
zum Beispiel sagen: 

„Es gibt Menschen, die das Vertrauen von Mädchen und Jungen ausnutzen. Sie wissen, 
dass Geborgenheit, Kuscheln und Nähe schöne Gefühle sind. Sie wissen auch, dass es 
Kindern Spaß macht, Neues zu entdecken und auszuprobieren. Sie freunden sich mit 
Mädchen und Jungen an und tun so, als wären sie nett. Wir können von außen nicht 
erkennen, ob eine Person wirklich nett ist oder ob sie nur so tut. Aber wir können auf 
unseren Bauch hören. Denn die Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen wollen, 
verändern sich im Laufe der Zeit. Sie können am Anfang nett wirken und schaffen es 
so, dass alle ihnen vertrauen. Doch dann verändern sie sich und fassen Mädchen zum 
Beispiel an die Brust, die Scheide oder den Po oder Jungen an den Penis. Oder sie wollen 
selbst von Kindern angefasst oder angeschaut werden. 
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Erfahren Kinder Sicherheit und Geborgenheit und Unterstützung darin, 
ihre Potenziale zu entwickeln, dann können sie Selbstvertrauen entwi-
ckeln und die Fähigkeit, auch in schwierigen Lebenssituationen 
Lösungen zu fi nden.

11

Andere zeigen eklige Bilder oder wollen Fotos und Filme von nackten Kindern machen. 
Das alles nennt man „Sexueller Missbrauch“. Das ist verboten. Die Mädchen und Jun-
gen spüren dann, dass etwas nicht stimmt. Sie sind verwirrt und verunsichert und 
können sich nicht erklären, warum jemand, den sie sehr mögen, so etwas mit ihnen 
macht. Viele von ihnen fühlen sich schuldig und glauben, dass sie vielleicht selbst et-
was falsch gemacht haben. Doch aus Angst, dass ihnen niemand glaubt, trauen sich 
viele Kinder nicht, mit jemandem darüber zu reden. Sie schweigen oft aber auch, weil 
sie sich schämen und/oder weil ihnen gesagt wurde, dass es ein Geheimnis ist, das sie 
nicht verraten dürfen. Das stimmt aber nicht: Niemand darf ein Kind sexuell miss-
brauchen – das ist verboten. Niemals hat ein Kind Schuld, wenn so etwas passiert! Die 
Täter wollen, dass Kinder niemandem etwas davon erzählen, damit sie immer weiter-
machen können.“ Eltern können ihren Kindern so vermitteln: „Erzähl mir davon, 
wenn du Sorgen hast. Ich bin für dich da!“

Mädchen und Jungen eine Sprache geben

Entwickeln Sie mit Ihrem Kind eine gemeinsame Sprache. Finden Sie gemeinsam 
mit Ihrem Kind Begriffe für alles, was mit Körper, Sexualität und Gefühlen zu tun 
hat. Verwenden Sie dabei Worte, die für Sie selbst positiv besetzt sind und die auch 
das Kind versteht. Wenn Sie Bezeichnungen für den Körper verwenden, schließen 
Sie den ganzen Körper mit ein und benennen Sie auch die Geschlechtsteile mit Penis, 
Hoden, Scheide und Klitoris. Im Sinne der Prävention wirken Sie so einer – möglicher-
weise ungewollten – Tabuisierung entgegen. 

Eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Beziehung zwischen Eltern und ihrem 
Kind ist die Voraussetzung dafür, dass ein Kind zu Hause alles erzählen kann – 
auch dann, wenn es glaubt, etwas Verbotenes getan zu haben. Mädchen und Jun-
gen brauchen die Gewissheit, dass sie nicht bestraft werden, dass ihnen zugehört 
und geglaubt wird. 
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Kinder, die über altersgerechtes Wissen zu Körperlichkeit und 
Sexualität verfügen und die ihre Eltern als Gesprächspartnerin 
und Gesprächspartner erleben, werden sich eher an sie oder an 
eine andere Vertrauensperson wenden, wenn sie sexuelle Grenz-
verletzungen erleben.

12

Was Eltern tun können – 
Prävention von sexuellem Missbrauch

Eltern sind wichtige Partner bei der 
Prävention von sexuellem Kindesmiss-
brauch. Immer mehr Mädchen und Jun-
gen nehmen in der Kita oder Schule, in 
Sportvereinen oder Gemeinden an Prä-
ventionsveranstaltungen teil und spre-
chen ihre Eltern auf das Thema an. Auch 
die Eltern sollten die Einrichtungen, die 
ihre Kinder besuchen, nach Schutzkon-

zepten fragen. Denn Kinderschutz ist 
eine Aufgabe aller. Deshalb sind Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
gesetzlich gefordert, Schutzkonzepte zu 
entwickeln. Auch viele Schulen und Ver-
eine machen sich auf den Weg (vgl. Ab-
schlussbericht Runder Tisch "Sexueller 
Kindesmissbrauch", Kapitel 4.1 Leitlinien 
für Institutionen).

Für viele Erwachsene ist es ungewohnt, 
offen über Körperlichkeit und Sexualität 
zu sprechen – besonders mit einem Kind. 
Schamgefühle, Unsicherheit und fehlen-
de Worte, aber auch kulturelle oder reli-
giöse Haltungen können dies erschwe-
ren. Für Mädchen und Jungen, die den 
eigenen Körper und das Sprechen dar-
über als Tabu erfahren, erhöht sich das 
Risiko, sexuelle Grenzverletzungen zu 
erleben. Denn Kinder sind wissbegierig. 

Wenn sie zu Hause keine Antworten be-
kommen, können Täter dies ausnutzen. 
Sie bieten sich als Gesprächspartner an 
und nutzen diese Lücke, wenn die Eltern 
das Thema vermeiden. Deshalb ist es 
umso wichtiger, dass Kinder in der Fa-
milie über ihren Körper, über Liebe und 
Sexualität aufgeklärt werden, sinnliche 
Erfahrungen machen dürfen und alters-
gerechte und offene Antworten auf ihre 
Fragen erhalten.

Reden ist Gold – und Schweigen kein Schutz 
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Konkrete Anlässe, im Elternhaus 
über sexuellen Missbrauch zu spre-
chen, können zum Beispiel Fragen 
von Kindern sein oder Medienbe-
richte. Im Rahmen der bundeswei-
ten Initiative „Trau dich!“ haben Sie 
vielleicht Gelegenheit, das gleichna-

mige Theaterstück und einen Eltern-
abend zu dem Thema zu besuchen 
oder Sie bestellen die Broschüre für 
Kinder „Trau dich! Du kannst darü-
ber reden!“.
(S. 36 und 37 „Broschüren“)

Durch folgende Fragen können Sie mit der Einrichtungsleitung, den 
Fachkräften und auch mit anderen Müttern und Vätern ins Gespräch 
kommen:

•  Gibt es Regeln, wie Erwachsene die persönlichen Grenzen von Mädchen und 
Jungen achten sollen?

•  Gibt es vergleichbare Regeln für den Umgang der Kinder und Jugendlichen 
untereinander?

•  Werden Elternabende zum Thema sexuelle Gewalt und Möglichkeiten der 
Prävention angeboten?

•  Gibt es schon Präventionsprojekte für Mädchen und Jungen?
•  Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung fortgebildet?
•  Mit welcher Beratungsstelle arbeitet die Einrichtung in konkreten Fällen 

von sexueller Gewalt und bei Fragen der Prävention zusammen?
•  Gibt es Ansprechpersonen innerhalb und außerhalb der Einrichtung für 

Mädchen und Jungen bzw. Eltern und Fachkräfte, wenn diese Grenzver-
letzungen oder sexuelle Übergriffe beobachten oder aufgrund anderer 
Hinweise vermuten?

Quelle: 
Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

Unter www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/informationen fi nden Sie 
weitere Basisinformationen zum Thema

13
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Aus Sicht der Eltern:

•  Ich habe eine vertrauensvolle und verlässliche Beziehung zu meinem Kind.
•  Ich unterstütze mein Kind darin, sich in seinem Körper wohlzufühlen und 

ihn wertzuschätzen und selbst bestimmen zu dürfen, von wem und wo es 
berührt werden möchte.

•  Ich gehe achtsam und bewusst mit dem Bedürfnis meines Kindes nach 
Nähe, Körperkontakt und Geborgenheit um. Ich respektiere aber auch 
seinen Wunsch nach Abgrenzung. 

•  Ich bin für mein Kind da, zeige Interesse, höre zu und ermutige es, Fragen zu 
stellen. Ich frage behutsam nach, ohne „nachzubohren“.

•  Mein Kind darf Nein sagen. Ich unterstütze und entlaste mein Kind, wenn es 
ihm schwerfällt, Nein zu sagen.

•  Ich ermutige mein Kind, Gefühle wahrzunehmen, sie zu benennen, mit ih-
nen umzugehen und ihnen zu vertrauen.

•  Ich kläre mein Kind entwicklungsgemäß auf und vermittle eine wertschät-
zende Haltung und eine Sprache für den Körper und seine Veränderungen, 
für Liebe und Sexualität. 

•  Ich unterstütze mein Kind beim Entdecken seines Körpers, seiner sinnlichen 
Fähigkeiten und seiner Entwicklung als Mädchen und Junge, indem ich viel-
fältige Lernerfahrungen ermögliche.

•  Ich schütze mein Kind vor jeglicher Form von Gewalt. Ich kenne und 
vertrete die Rechte von Kindern.

•  Ich erlaube meinem Kind ausdrücklich, mit mir zu reden, wenn es in 
eine schwierige Situation geraten ist, oder sich Hilfe bei einer anderen 
vertrauten Person zu holen.

14

Zentrale Botschaften der Prävention von sexuellem 
Kindesmissbrauch
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Aus Sicht der Kinder:

Mein Körper gehört mir. Ich darf über meinen Körper selbst 
bestimmen und Berührungen anderer zurückweisen.
Jedes Kind hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wenn Kinder 
sich in ihrem Körper wohlfühlen und ihn als schützenswert erleben, 
können sie eher erkennen, welche Berührungen sie mögen oder nicht. 
Aufgeklärte Mädchen und Jungen, die über eine Sprache für Geschlechts-
organe und Sexualität verfügen, die selbstbewusst sind und ihre Grenzen 
kennen, sind auch vor Missbrauch besser geschützt. 

Ich kenne mich aus mit meinen Gefühlen und vertraue ihnen.   
Denn nur ich weiß, wie ich mich fühle.
Gefühle wahrzunehmen und zu benennen ist eine wichtige Entwick-
lungsaufgabe. Mädchen und Jungen brauchen Bezugspersonen, die sie 
ermutigen, sich und ihre Gefühle ernst zu nehmen und ihnen Ausdruck 
zu verleihen.

Ich kann gute Geheimnisse für mich behalten und schlechte  Geheimnisse 
erzählen.
Wenn Kinder auf ihre Gefühle wie auf eine innere Stimme hören, können 
sie eher ein NEIN-Gefühl erspüren oder eine Grenze erkennen. So wird es 
auch wesentlich schwerer, dass jemand sie zur Geheimhaltung verpfl ichtet.

Ich habe das Recht, Nein zu sagen.
Kinder sollen erfahren, dass ihr NEIN eine Bedeutung hat und akzeptiert 
wird. Kinder müssen lernen und ausprobieren dürfen, Grenzen zu ziehen, 
sich zu behaupten oder sich zu wehren. Dabei brauchen sie die Unter-
stützung und Bestärkung durch Erwachsene. Selbstbewusste und starke 
Kinder werden seltener von Tätern ausgewählt.

15
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Ich weiß Bescheid. Wenn ich ein Mädchen bin, darf niemand einfach 
meine Scheide, Brüste oder meinen Po anfassen. Wenn ich ein Junge bin, 
darf niemand meinen Penis oder Po anfassen. Erwachsene und Jugendliche 
dürfen mir keine Sexbilder oder -fi lme zeigen oder von mir machen. Das 
alles ist sexueller Missbrauch und verboten.
Alle sexuellen Handlungen vor oder mit Kindern oder Schutzbefohlenen 
sind verboten und strafbar! Es ist egal, ob sie durch Fremde, im Freundes-
kreis, innerhalb einer Beziehung oder der Familie geschehen.

Ich habe ein Recht auf Hilfe! Wenn ich etwas allein nicht schaffe, hole ich 
mir Hilfe. Hilfeholen ist kein Petzen! 
Kinder können sexuellen Missbrauch kaum aus eigener Kraft verhindern, 
deswegen muss ihnen vermittelt werden, dass sie bei Fragen, Sorgen und 
Problemen Hilfe suchen und mit einer Person ihres Vertrauens darüber 
reden dürfen. Es braucht mitunter viel Mut, um über solche Erfahrungen 
zu sprechen und manchmal mehrere Anläufe.

Ich habe keine Schuld.
Kinder sollen erfahren, dass sie niemals die Schuld tragen, sondern einzig 
und allein der Erwachsene. Sie haben auch keine Schuld, wenn sie nicht 
den Mut oder die Kraft hatten, sich jemandem anzuvertrauen oder Hilfe 
zu holen.

16

Kindliche Sexualität ist nicht mit der Se-
xualität Erwachsener vergleichbar. Kin-
der erleben ihren Körper unmittelbarer 
und ganzheitlicher. Sie erleben sowohl 
das Schmusen und Kuscheln als auch 

Berührungen ihres eigenen Körpers als 
lustvoll und sinnlich. Dieses Erforschen 
gilt dem eigenen Wohlbefi nden, dem Be-
friedigen ihrer Neugier und ihrem Ent-
deckungsdrang. 

Kindliche Sexualität – 
zwischen Entdeckungslust und Grenzverletzung
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Regeln für Doktorspiele

• Alle beteiligten Kinder spielen freiwillig mit,
• jedes Kind bestimmt selbst, was und mit wem es spielt,
• die beteiligten Kinder sind etwa gleich alt,
•  es wird nichts in die Körperöffnungen Nase, Ohr, Mund, Po, Scheide oder 

Penis gesteckt,
• niemand tut einem anderen Kind weh oder zwingt es zu Handlungen,
• jedes Mädchen und jeder Junge darf Nein oder Stopp sagen,
• das Nein eines Kindes wird von dem oder den anderen akzeptiert,
• jedes Kind kann sich Hilfe holen.

17

Die Erfahrungen, die sie im zärtlichen 
Umgang mit ihren Eltern und mit sich 
selbst machen, sind sexuelle Lernerfah-
rungen. So entsteht ein positives Körper-
gefühl und es fördert ihre Beziehungs- 
und Liebesfähigkeit.

„Wer bin ich?“ und „Wie möchte ich 
sein?“ sind zentrale Fragen, auf die Mäd-
chen und Jungen in den unterschiedli-
chen Entwicklungsphasen immer wie-
der Antworten suchen. Dies geschieht 
gemeinsam mit Gleichaltrigen, allein, 
mit älteren Bezugspersonen oder mit 
den Eltern. Die Suche nach der eigenen 
Identität bezieht auch das Entdecken der 
eigenen Sexualität und, später in der Pu-
bertät, die Sexualität anderer mit ein. 

Im Kindergartenalter zeigt sich dieser 
Entwicklungsprozess zum Beispiel in 
den sogenannten „Doktorspielen“, die 
ein Ausdruck kindlicher Neugier sind. 
Mädchen und Jungen entdecken so ih-
ren eigenen und den Körper anderer Kin-
der. Doktorspiele sind immer gewaltlos, 
freiwillig, und die beteiligten Kinder 
sind ungefähr gleich alt.

Erwachsene haben hier die Aufga-
be, Regeln zu vermitteln und für 
Sicherheit zu sorgen. Sie geben Orien-
tierung und greifen ein, wenn es einem 
Kind schwerfällt, seine Bedürfnisse 
auszudrücken oder Regeln nicht einge-
halten werden. 
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Im Grundschulalter und im Über-
gang zur Pubertät erleben Jungen 
und Mädchen erste Freundschaften, 
vorsichtiges Verliebtsein, Schwär-
men für das eigene oder andere Ge-
schlecht mit den einhergehenden 
Gefühlen von Unsicherheit, Angst 
und Eifersucht. 
Sie sind immer noch sehr wissbe-
gierig, wenden sich mit Fragen nun 
aber eher an die Gleichaltrigen und 

machen erste Erfahrungen mit Lust 
und Selbstbefriedigung. Ihre Scham-
gefühle und der Wunsch nach Privat-
sphäre nehmen zu. 

Sie lernen immer besser, ihre Bedürf-
nisse, Wünsche und Grenzen aus-
zudrücken und die der anderen zu 
respektieren.

18

Häufi g wird dabei ein Machtgefälle zwi-
schen den beteiligten übergriffi gen und 
betroffenen Kindern ausgenutzt, indem 
zum Beispiel durch Versprechungen, 
Drohung oder körperliche Gewalt Druck 
ausgeübt wird. Die zentralen Merkmale 
von sexuellen Übergriffen sind dem-
nach Unfreiwilligkeit und Machtgefäl-
le. Ein Machtgefälle zwischen Kindern 
kann durch Unterschiede in Alter, Kör-

pergröße, Position in der Gruppe, Ge-
schlecht, sozialem Status oder geistiger 
Entwicklung entstehen.

Kinder müssen lernen, ihre eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse deutlich aus-
zudrücken, aber auch, die von anderen 
wahrzunehmen und zu deuten. Hierzu 
gehört auch, Blicke, Körperhaltung, Mi-
mik und Gestik richtig zu interpretie-

Kindliches Ausprobieren und harmlose Doktorspiele sind deutlich abzugrenzen 
von sexuellen Übergriffen von Kindern gegenüber anderen Kindern: Ein sexuel-
ler Übergriff durch Kinder liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch das 
übergriffi ge Kind erzwungen werden beziehungsweise das betroffene Kind sie 
unfreiwillig duldet oder sich unfreiwillig daran beteiligt. 

Sexuelle Übergriffe durch Kinder
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Die eigenen Grenzen und die der anderen wahrzunehmen, die Balance 
fi nden zwischen Nähe und Distanz ist eine wichtige Erfahrung in der Pu-
bertät. Mädchen und Jungen suchen im Dialog mit Gleichaltrigen und Er-
wachsenen nach Antworten auf Fragen wie: 

• Wie kann ich den Wunsch nach Nähe ausdrücken?
• Wann und von wem ist mir Nähe angenehm?
• Wann wird mir Nähe unangenehm?
•  Wo überschreite ich Grenzen? Woran merke ich, 

wenn ich zu weit gehe?
•  Gibt es Situationen, in denen ich eher bereit bin, Grenzen zu 

überschreiten oder Grenzüberschreitungen zuzulassen?
• Welche Worte sind mir angenehm? Welche fi nde ich unangenehm?
• Welche Bilder, Berührungen und Gesten mag ich, welche nicht?

Diese Fragen werden Mädchen und Jungen auch in späteren 
Lebensphasen immer wieder begleiten.

19

ren. Ermutigen Sie Ihr Kind, sich klar zu 
äußern, wenn ein anderes Kind seine 
Grenzen verletzt. Bestärken Sie es, sich 
laut und deutlich mitzuteilen, wenn es 
Berührungen, Äußerungen oder Gesten 
als unangenehm oder verletzend erlebt. 
Auch das ist Sexualaufklärung.

Erwachsene müssen einschreiten, wenn 
die Regeln einvernehmlicher Doktor-
spiele verletzt und Grenzen überschrit-
ten werden oder wenn sexuelle Über-

griffe stattfi nden. Äußerungen wie „Das 
ist doch nicht so schlimm. Die probieren 
sich bloß ein bisschen aus.“ bagatellisie-
ren, anstatt Klarheit zu schaffen. 

Das betroffene Kind muss geschützt und 
dem übergriffi gen Kind müssen Grenzen 
gesetzt werden. Es ist wichtig für alle Be-
teiligten, über das Geschehene zu spre-
chen und die unterschiedlichen Gefühle 
aller wahrzunehmen mit dem Ziel, wei-
tere Grenzverletzungen zu vermeiden. 
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Kinder mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Beein-
trächtigung sind besonders gefährdet, sexuell missbraucht zu 
werden. Sie sind besonders auf Hilfe und Unterstützung von an-
deren angewiesen. Die Sexualität von Menschen mit einer Be-
einträchtigung ist nach wie vor gesellschaftlich tabuisiert.

20

Für Kinder ist Körperkontakt ein wich-
tiger Kommunikationsweg, besonders 
für Mädchen und Jungen mit einer geis-
tigen Beeinträchtigung. Für sie ist es 
aber oft problematisch, einen angemes-
senen Umgang mit Nähe und Distanz 
zu entwickeln und die Grenzen anderer 
wahrzunehmen. Gleichzeitig ist es für 
sie schwieriger, Verletzungen der eige-
nen Grenzen zu erkennen und sich Hilfe 
zu holen. 

Aus diesem Grund ist für sie das Risiko, 
sexuell missbraucht zu werden, erhöht. 
Denn die meisten Täter suchen gezielt 
nach Kindern, die aufgrund ihrer Be-

dürftigkeit oder größeren Verletzlich-
keit schnell auf ihre Kontakt- und Zu-
wendungsangebote eingehen.

Kinder mit einer Beeinträchtigung sind 
in besonderem Maße darauf angewie-
sen, dass Erwachsene sie vor Grenzüber-
schreitung schützen und ihre Signale 
wahrnehmen. Sie brauchen Erwachsene, 
die ihr Selbst- und Körperbewusstsein 
stärken und sie immer wieder ermu-
tigen, in ihrer eigenen Art auszudrü-
cken, was sie möchten und was nicht. 
Das Wahrnehmen der eigenen Grenzen 
muss immer wieder geübt und bespro-
chen werden. Eltern und andere Bezugs-

Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigungen

Dieses Tabu sowie die teilweise eingeschränkten Kommunikationsmöglich-
keiten erschweren, dass sie einen positiven und wertschätzenden Zugang zu ih-
rem Körper und ihrer eigenen Sexualität entwickeln – und erhöhen das Risiko 
eines Missbrauchs.
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Das Internet, Smartphones und soziale 
Online-Netzwerke sind für Mädchen und 
Jungen mit zunehmendem Alter alltägli-
che Begleiter. Sie sind kompetente User, 
versiert beim Posten, Chatten und Surfen. 
Doch immer wieder kommt es vor, dass 
Kinder die Gefahren im Internet unter-
schätzen und sorglos persönliche Daten, 
Fotos und Videos von sich preisgeben.

Oft ist ihnen nicht bewusst, wie leicht 
Informationen im Netz gebündelt und 
zu einem persönlichen Profi l zusam-

mengestellt werden können. Zumeist 
männliche Täter nutzen die Möglichkei-
ten des Internets, um Mädchen und Jun-
gen kennenzulernen und sich mit ihnen 
zu verabreden. Andere belästigen Kin-
der verbal oder per Webcam. Betroffene 
Kinder und Jugendliche wissen häufi g 
nicht, mit wem sie über das Geschehene 
reden sollen und befürchten, dass ihnen 
niemand glaubt. Kinder zu stärken, um 
sexuellem Missbrauch vorzubeugen, be-
deutet deshalb auch, über die Risiken im 
Internet zu sprechen.

Keine sexuelle Anmache im Internet – Eltern klären auf

personen sollten deutlich formulieren, 
wo ihre eigenen Grenzen sind und so 
eine Orientierung für das Einschätzen 
von Verhalten geben.

Manchmal erleben Eltern, dass ihr ei-
genes Kind übergriffi g wird – aufgrund 
mangelnder Impulskontrolle oder einem 
verstärkten Bedürfnis nach Nähe und 
Körperkontakt. Zur Vermeidung sexuel-

ler Übergriffe und nach Bekanntwerden 
von Übergriffen ist das Aufzeigen von 
Grenzen, das Einüben angemessenen 
Verhaltens und das Trainieren klarer 
Stopp-Regeln unbedingt notwendig. 
Eine klare, einfache Sprache, Wiederho-
lungen oder Übungen und Geschichten 
zum Thema Nähe und Distanz sind da-
für geeignet.
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•  Informieren Sie sich selbst über Gefahren und Schutzmaßnahmen im 
Netz. 

•  Klären Sie Ihr Kind über Risiken und Schutzmaßnahmen auf. Auf Seiten 
wie www.klicksafe.de, www.internet-abc.de oder www.i-kiz.de fi nden 
Sie wertvolle Hinweise und Links.

•  Zeigen Sie Ihrem Kind altersgerechte Angebote im Netz wie Suchmaschi-
nen (www.blinde-kuh.de oder www.fragfi nn.de) oder Informationsseiten 
(www.internet-abc.de oder www.trau-dich.de). Lassen Sie sich auch von 
Ihrem Kind zeigen, was es im Internet interessiert und welche Seiten es 
besucht.

•  Klären Sie Ihr Kind altersgerecht auf und sprechen Sie mit ihm darüber, 
wie sexuelle Belästigung im Netz konkret aussehen kann. So helfen Sie 
Ihrem Kind, mögliche Grenzverletzungen als solche zu erkennen.

•  Erklären Sie Ihrem Kind den Unterschied zwischen Liebe, Sexualität und 
Pornografi e. So unterstützen Sie es darin, eine eigene Haltung zu entwi-
ckeln.

•  Suchen Sie mit Ihrem Kind auf den bevorzugten Internetseiten den Not-
fall- oder Hilfebutton.

•  Beachten Sie die Altersfreigabe von Seiten und Spielen.

•  Fragen Sie nach, mit wem und zu welchen Themen Ihr Kind chattet und/
oder mailt.

Tipps für Eltern:
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•  Richten Sie Ihrem Kind eine E-Mail-Adresse ein, die keine Rückschlüsse 
auf den wirklichen Namen und das Alter zulässt.

•  Achten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind bei der Wahl eines Profi lbildes 
in sozialen Netzwerken darauf, dass das Foto nicht einfach mit Bildbe-
arbeitungsprogrammen manipuliert werden kann. Ein Porträtbild kann 
leicht auf einen anderen – zum Beispiel nackten – Körper montiert wer-
den, während Bilder im Profi l oder mit Unschärfe eine digitale Weiterver-
arbeitung deutlich erschweren.

•  Ein einmal ins Internet gestelltes Bild verschwindet nicht mehr. Erklären 
Sie Ihrem Kind, dass es nur Bilder und Informationen im Netz veröffentli-
chen sollte, die es auch in einem persönlichen Kontakt preisgeben würde.

•  Persönliche Daten wie Adresse, Telefonnummer, Schule und Fotos 
dürfen nicht an Fremde weitergeben werden. Das gilt auch für die Da-
ten von Dritten wie zum Beispiel von Freundinnen oder Freunden oder 
Geschwistern.

•  Besprechen Sie mit Ihrem Kind die Regel: Keine Treffen mit Fremden oder 
Personen, zu denen nur über das Internet Kontakt besteht.

•  Treffen außerhalb des Internets dürfen nur nach Absprache, in Beglei-
tung und an einem öffentlichen Ort, draußen, also zum Beispiel im Café 
oder Jugendzentrum stattfi nden.

Mädchen und Jungen, deren Eltern mit ihnen über die Gefahren des sexuellen 
Missbrauchs sprechen, sind kompetenter im Umgang mit den Medien und entwi-
ckeln ein Bewusstsein für Risikosituationen.
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Trotz aller präventiver Bemühungen kann es passieren, dass ein 
Kind sexuell missbraucht wird. Dann ist es wichtig, besonnen 
zu handeln und zu wissen, wo man professionelle Unterstüt-
zung bekommt. 

III. HINSCHAUEN UND HANDELN

24

Versetzen Sie sich einen Moment in 
die Situation eines Kindes, das sexuell 
missbraucht wird: Es fühlt sich schutz-
los, ausgeliefert und ohnmächtig. Ein 
Mensch, von dem es Sicherheit, Gebor-
genheit und Schutz erwartet, tut Dinge, 
für die die meisten Kinder keine Worte 
haben und die sie in hohem Maß ver-
wirren und verunsichern. Mädchen und 
Jungen spüren, wenn aus Kuscheln, To-
ben und Nähe etwas anderes wird. Sie 
spüren die Grenzüberschreitung und 
benennen dies nicht selten als Verände-
rung im Sinne von „dann wurde es auf 
einmal ganz komisch“.

Die größte Angst betroffener Kinder 
ist, dass ihnen nicht geglaubt wird. 
Deshalb ist ein erster wichtiger Schritt, 
einem Kind, dass über sexuellen Miss-
brauch spricht, Sicherheit zu vermit-
teln: „Ich glaube dir. Gut, dass du es mir 
sagst. Du hast keine Schuld an dem, 
was passiert ist.“

Doch die meisten betroffenen Mädchen 
und Jungen schweigen – aus Angst, 
Scham oder weil ihnen die Worte fehlen, 
um zu beschreiben, was geschehen ist. 
Oder sie wollen die Eltern oder den Täter 
schützen. Sie zeigen ihre Not durch un-
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• je enger und vertrauter die Beziehung zwischen Opfer und Täter war,
• je mehr Zwang und körperliche Gewalt angewendet wurde,
• je vollständiger die Geheimhaltung war,
• je länger der sexuelle Missbrauch dauerte,
• je jünger das Opfer bei Beginn des sexuellen Missbrauchs war, 
• je größer der Altersunterschied zwischen Opfer und Täter war.
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terschiedliche Verhaltensweisen. Es gibt 
jedoch kaum spezifi sche Symptome, die 
zweifelsfrei auf Missbrauch hindeuten. 
Die Verhaltensweisen und Auffällig-
keiten variieren je nach Alter, Entwick-
lungsstand und Persönlichkeit des be-
troffenen Kindes.

Manche von Missbrauch betroffene Kin-
der zeigen sexualisierte Verhaltenswei-
sen und wiederholen Handlungen, die 
sie selbst erlebt haben. Distanziertes, 
aber auch distanzloses Verhalten kann 
ebenfalls eine Folge von Missbrauch sein. 
Mädchen und Jungen, die sexuell miss-

braucht wurden, übernehmen häufi g die 
Verantwortung für den Missbrauch. Dies 
ist aus ihrer Sicht die einzige Erklärung 
für das, was ihnen passiert ist: „Ich bin 
schuld daran, dass mein Bruder das mit 
mir macht.“, „Ich mache etwas falsch, 
sonst würde sie das nie tun.“, „Hätte 
ich nicht so gerne mit Papa gekuschelt, 
wäre das bestimmt nicht passiert.“ oder 
„Wenn ich sie nicht immer so geärgert 
hätte, hätte sie das bestimmt nicht ge-
tan“. Kinder können so die Beziehung 
zum Täter aufrechterhalten, was umso 
wichtiger ist, je mehr sie auf ihn ange-
wiesen sind.

Die Folgen von sexuellem Missbrauch können umso gravierender sein,
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•  Reagieren Sie ruhig und überlegt! 
Auch wenn Sie den Impuls haben, sofort handeln zu wollen, ist es wichtig, 
erst einmal zuzuhören. Übereiltes Handeln kann zu verhängnisvollen Feh-
lern führen, die Ihrem Kind mehr schaden als helfen. Machen Sie sich frei 
von dem Druck, sofort einen Ausweg wissen und handeln zu müssen!
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Wenn Sie Änderungen im Verhalten 
Ihres Kindes bemerken und vermuten, 
dass es sexuell missbraucht wird, be-
schreiben Sie ihm Ihre Gefühle und Ge-
danken, fragen Sie achtsam nach und 
seien Sie für Ihr Kind da. Achten Sie dar-
auf, Ich-Botschaften zu formulieren. 

Hilfreiche Sätze können sein: „Mir ist 
aufgefallen, dass du gar nicht mehr Per-
son X besuchen möchtest. Gab es dort 
etwas, dass dir nicht gefallen hat?“ oder 
„Ich habe das Gefühl, dass es dir gerade 
nicht gut geht. Magst du mir erzählen, 
was los ist?“ Für jüngere Kinder kann 
eine bildlichere Sprache geeigneter sein: 
„Manchmal gibt es Dinge, die uns Kum-
mer machen. Wir fühlen uns dann ganz 
traurig und schwer, so als hätten wir 
einen schweren Sack zu tragen. Wie bei 
einem echten, schweren Sack ist es leich-

ter, wenn andere ihn tragen helfen. Ich 
möchte dir helfen.“

Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Sprechen 
Sie Ihr Kind an, wenn Sie Veränderun-
gen wahrnehmen oder sich Sorgen ma-
chen. Das kann für Ihr Kind der erste 
Moment sein, in dem es erfährt, dass es 
nicht allein ist und dass es seinem eige-
nen Gefühl vertrauen kann. 

Vor dem Hintergrund, dass die Kinder 
Vertrauen als gefährlich erlebt haben, 
müssen wir Erwachsene mit Geduld 
und Vorsicht neues Vertrauen aufbau-
en. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie sich 
verhalten sollen, holen Sie sich profes-
sionelle Hilfe (S. 29 „Hilfe für betroffe-
ne Kinder und ihre Eltern“)!

Handeln bei Anzeichen auf sexuellen Missbrauch
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•  Suchen Sie sich Hilfe bei einer Person Ihres Vertrauens (aus der Familie, 
dem Freundeskreis oder bei einer Beratungsstelle), mit der Sie über Ihre 
Gefühle und Gedanken sprechen können. 

•  Ihr Kind muss wissen, dass Sie ihm helfen wollen. Schaffen Sie Situationen, 
in denen es Vertrauen fassen kann und ermutigt wird, über seine Gefühle 
und Probleme zu reden. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie ihm glauben.

•  Stimmen Sie alle weiteren Schritte altersgerecht mit Ihrer Tochter oder 
Ihrem Sohn ab.

•  Machen Sie keine Versprechungen, die Sie nicht halten können, z.B. das 
Versprechen, niemandem etwas zu erzählen. Sonst erlebt Ihr Kind erneut, 
dass sein Vertrauen missbraucht wird.

•  Vermeiden Sie Vorwürfe wie „Warum hast du mir nichts gesagt?“. Jedes 
Kind kostet es viel Kraft und Mut, sich einem Erwachsenen gegenüber zu 
öffnen. Besonders wenn der Missbrauch in der Familie passiert, haben 
Kinder große Angst davor, dass ihnen nicht geglaubt wird. Dann vertrauen 
sie sich manchmal lieber einer Person außerhalb der Familie an – nicht aus 
mangelndem Vertrauen, sondern aus Sorge um die Erwachsenen.

•  Sorgen Sie für Sicherheit und einen geregelten Alltag mit Schule, Hobbys 
und Ritualen, die auch vor dem Missbrauch zu Ihrem Leben gehörten.

•  Planen Sie keine Konfrontation des Täters ohne ausreichenden Schutz Ihres 
Kindes. Wenn die Vermutung zur Gewissheit wird, holen sie sich Unterstüt-
zung bei Freunden, dem Jugendamt oder der Polizei, um Ihre Familie zu 
schützen. 

27
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•  zuhören und nicht werten,
• ihrem Kind glauben,
• nicht zweifeln oder bagatellisieren,
• Mädchen und Jungen für den Mut loben, trotz Schweigegebot zu erzählen,
• die Ängste, Zweifel und Gefühle ihres Kindes ernst nehmen,
• ihr Kind entlasten und sagen, dass es keine Schuld hat,
• ihr Kind schützen, auch gegen Zweifel von außen.
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Mädchen und Jungen brauchen Erwachsene, 
die ihnen Sicherheit und Halt geben.

Kinder, die es schaffen, sich anzuvertrauen, sind ungeheuer mutig, denn sie 
schenken trotz der Missbrauchserfahrung einem anderen Menschen ihr Vertrau-
en und widersetzen sich dem Verbot des Täters, darüber zu reden. Sie brauchen 
die Bestätigung, dass es richtig war, von ihren Erlebnissen zu erzählen. Und sie 
brauchen ein zuverlässiges Gegenüber. Deshalb: Nehmen Sie sich Zeit und be-
wahren Sie Ruhe – trotz aller Panik, die eine solche Situation auslöst.

Oft erzählen Kinder nur einen Ausschnitt des Erlebten. Sie testen damit die Bereit-
schaft ihres Gegenübers, wirklich zuzuhören. Erlauben Sie Ihrem Kind, das zu erzäh-
len, was es zu diesem Zeitpunkt mitteilen kann und später weiterzuerzählen: 
„Danke für dein Vertrauen. Ich bin stolz auf dich, dass du es mir erzählt hast. Wenn dir 
später noch etwas einfällt, höre ich dir gerne wieder zu.“

Mütter und Väter können ihren Kindern zur Seite stehen, indem sie
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Nach dem Bekanntwerden eines 
sexuellen Missbrauchs gerät zu-
nächst für alle Beteiligten (die 
betroffenen Kinder, Eltern und 
Geschwister) das Leben aus den 
Fugen. Mädchen und Jungen, die 
sexuell missbraucht wurden, brau-
chen Schutz, Trost und Sicherheit.

In vielen Städten gibt es Fachbe-
ratungsstellen gegen sexuellen 
Missbrauch. Im Telefonbuch und 

im Internet fi nden Sie zum Beispiel 
unter den Stichworten Beratung, 
Hilfe und sexueller Missbrauch 
Anlaufstellen in Ihrer Nähe, bei 
denen Sie sich – auch anonym –
beraten lassen können. Kinder-
schutzzentren oder die Ärztliche 
Beratungsstelle sind weitere Insti-
tutionen, die weiterhelfen. 

(S. 34 „Anlaufstellen für Eltern und 
ihre Kinder“)

Hilfe für betroffene Kinder und ihre 
Eltern durch Fachberatungsstellen

Informieren Sie Ihr Kind, wenn Sie sich Unterstützung holen wollen und erklären Sie, 
warum sie es einer anderen Person erzählen möchten: 
„Ich kann verstehen, dass du nicht möchtest, dass jemand von dem Missbrauch erfährt. 
Aber wir brauchen Hilfe, damit der Missbrauch wirklich aufhört und es dir wieder gut 
geht. Es gibt Menschen, die haben schon anderen Kindern in deiner Situation geholfen, 
und ich suche jetzt die richtige Person für uns.“
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Auf www.trau-dich.de/multiplikatoren fi nden Sie eine umfangreiche Bera-
tungsstellendatenbank. Über eine Orts- oder Postleitzahlen-Eingabe erhalten 
Sie eine Auswahl der entsprechenden Kontaktdaten der Anlaufstellen.

Auf dem Kinderportal www.trau-dich.de können auch Kinder unter der Ru-
brik „Deine Hilfe“ eine einfach zu bedienende Beratungsstellensuche durch-
führen. Die dort hinterlegte Datenbank enthält eine Auswahl all jener Be-
ratungsstellen für Mädchen und Jungen, die sich in ihrem näheren Umfeld 
befi nden.
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Geben Sie nicht auf, bis Sie die Hilfe gefunden haben, die Ihr Kind und Sie brauchen! 

Oft haben Kinder Angst davor, sich anderen Menschen zu öffnen und von dem Miss-
brauch zu erzählen. Dennoch ist es wichtig, dass sie Hilfe und Unterstützung erhal-
ten, auch wenn der Weg zu der passenden Hilfe nicht immer leicht ist. In einer Bera-
tungsstelle stehen in der Regel die Bedürfnisse der Ratsuchenden im Vordergrund, 
und das Schweigen von Kindern wird akzeptiert.

Der Schritt, sich professionelle Hilfe zu holen, ist nicht immer einfach. Achten Sie 
bei der Wahl der Einrichtung darauf, dass die Beraterinnen und Berater Erfahrung 
im Umgang mit sexuellem Missbrauch oder anderen Formen von Kindeswohlgefähr-
dung haben und dass sie Ihnen Vertraulichkeit und auf Wunsch auch Anonymität 
zusichern. Fragen Sie bei der Kontaktaufnahme konkret nach, welche Form der Un-
terstützung Ihnen angeboten werden kann und wie mit den von Ihnen berichteten 
Informationen umgegangen wird. Je nach Institution unterliegen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter einer Schweigepfl icht.
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    Jugendamt

Es ist die gesetzliche Aufgabe des Jugendamtes, Kinder und Jugendliche vor Ge-
fährdungen zu schützen und sie durch die Gewährung von Hilfen zu unterstützen. 
Grundsätzlich kann sich jeder an das Jugendamt wenden, Kinder und Jugendliche 
ebenso wie ihre Eltern und andere Vertrauenspersonen eines Kindes. Gespräche mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes werden vertraulich behandelt. 
Kinder bzw. Jugendliche haben in Not- und Krisensituationen einen Anspruch dar-
auf, beraten zu werden, ohne dass das Jugendamt die Eltern informieren muss. Ju-
gendämter sind nicht verpfl ichtet, einen Missbrauchsverdacht an die Polizei oder an 
die Staatsanwaltschaft weiterzugeben.

Das Jugendamt fungiert quasi als „Schaltstelle“ bei der Organisation von Hilfen für 
von Missbrauch betroffene Mädchen und Jungen sowie ihre Angehörigen. Es plant, 
initiiert und begleitet unterstützende Hilfen und vermittelt Beratungs- und Betreu-
ungsmöglichkeiten. Als verantwortliche staatliche Institution hat es dabei stets auf 
die Gewährleistung des Kindeswohls zu achten. 

Im Rahmen des staatlichen Wächteramtes muss das Jugendamt bei gewichtigen Hin-
weisen auf eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen das Gefähr-
dungsrisiko im Rahmen kollegialer Beratung abschätzen. Die Eltern werden dabei 
nur ein bezogen, wenn dadurch der Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Fra-
ge gestellt wird. Das Jugendamt muss den Eltern Hilfen anbieten, wenn es diese zur 
Abwendung der Gefährdung für geeignet und notwendig hält. Sind die Eltern nicht 
in der Lage oder – etwa durch die Annahme angebotener Hilfen – nicht bereit, die 
Gefährdung für ihr Kind abzuwenden, muss das Jugendamt das Familiengericht an-
rufen, das über Einschränkungen des Sorgerechts entscheidet. In dringenden, akuten 
Gefährdungssituationen kann das Jugendamt ein Kind vorübergehend „in Obhut“ 
nehmen. 

    Polizei und Justiz

Bevor sich Eltern für oder gegen eine Strafanzeige entscheiden, ist es wichtig zu wis-
sen, welche Konsequenzen die eine oder andere Entscheidung mit sich bringt und wie 
sie sich selbst und ihr Kind darauf vorbereiten können. Es ist jetzt besonders wichtig, 
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Bei all diesen Schritten – Beratungsstelle, Jugendamt, Polizei 
oder auch Therapie – ist es von zentraler Bedeutung, dass Mäd-
chen und Jungen eine vertraute Bezugsperson haben, die ihnen 
zur Seite steht und Sicherheit gibt.
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ruhig und besonnen die nächsten Schritte abzuklären, um die Belastungen für das 
Kind so gering wie möglich zu halten. Bei diesen Überlegungen ist neben der Bera-
tung durch eine Fachberatungsstelle auch eine Rechtsberatung empfehlenswert. Ju-
ristische Fragen können bei Anwältinnen und Anwälten geklärt werden, die sich im 
Bereich Strafrecht/Opferrecht spezialisiert haben. Das „Hilfeportal Sexueller Miss-
brauch“ bietet die Möglichkeit einer bundesweiten Suche nach Anwältinnen und 
Anwälten in Ihrer Nähe (http://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html).

Eine Strafanzeige kann bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erstattet werden. 
Nach einer Anzeige beginnt das sogenannte Ermittlungsverfahren, in dem das Opfer, 
der oder die Tatverdächtige und weitere Zeugen befragt werden. Fachdienststellen 
der Kriminalpolizei für Sexualdelikte verfügen in der Regel über speziell ausgebilde-
tes Personal, das eine kindgerechte Befragung gewährleisten kann. Denn in Fällen 
sexuellen Missbrauchs kommt den Angaben des betroffenen Kindes eine große Be-
deutung zu. Falls vorhanden, werden diese „Anhörungen“ in kindgerecht gestalteten 
Räumlichkeiten durchgeführt, die auch Bild- und Tonaufnahmen ermöglichen. Das 
betroffene Kind hat das Recht, bei der polizeilichen Befragung von einer Vertrauens-
person begleitet zu werden. Ist die Anzeige bei der Polizei erstattet, können die lau-
fenden Ermittlungen nicht mehr ohne weiteres gestoppt werden.

Sobald die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind, prüft die Staatsanwalt-
schaft, inwieweit Anklage erhoben wird. Mit der Anklageerhebung wird das Gericht 
zuständig und Richterin oder Richter bestimmen einen Hauptverhandlungstermin. 
Zu diesem Termin werden nicht nur der oder die Angeklagte, Verteidigerin oder Ver-
teidiger und Staatsanwältin bzw. Staatsanwalt geladen, sondern auch die Zeugen. Es 
wird in aller Regel versucht, die erneute Vernehmung eines Kindes zu vermeiden, da 
sie für das Kind eine große Belastung darstellen kann. Ist die Vernehmung dennoch 
erforderlich, so bestehen auch in der Hauptverhandlung verschiedene Möglichkei-
ten, das Kind zu entlasten.
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Neben der Hilfe und Beratung durch 
spezialisierte Fachkräfte ist für Kinder 
aber noch etwas anderes ganz wichtig: 
ihr normaler Alltag. Die alltägliche Rou-
tine, Kita, Schule, Sportverein, gemein-
same Mahlzeiten, ein Besuch im Kino 
und das Kuchenbacken mit der Oma 
zeigen betroffenen Kindern, dass es in 
ihrem Leben noch viel mehr gibt als die 
Erfahrung des sexuellen Missbrauchs. 
Für Eltern ist es sicherlich nicht leicht, in 
den Alltag zurückzukehren, aber für die 

Kinder bedeutet dieser Schritt Sicherheit 
und Stabilität. 

Mädchen und Jungen brauchen positive 
Erlebnisse und die Erfahrung, selbst et-
was bewirken und gestalten zu können. 
Wenn es der Familie gemeinsam gelingt, 
den Blick wieder nach vorn zu richten, 
wird es möglich, dass der Missbrauch 
eine Erfahrung im Gestern war und dass 
das Heute anders und sicher ist.
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ANLAUFSTELLEN FÜR ELTERN UND IHRE KINDER
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Nummer gegen Kummer, telefonisches Beratungs-
angebot für Kinder und Jugendliche
Nummer gegen Kummer, telefonisches Beratungs-
angebot für Eltern
Telefonische Anlaufstelle des Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

0800-111 0 333

0800-111 0 550

0800-22 555 30

Das Online-Portal für Kinder der „Bundes-
weiten Initiative zur Prävention des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs ‚Trau dich!‘ “ 
informiert Kinder über ihre Rechte auf 
körperliche Selbstbestimmung. 

Kinder können sich selbstständig, anonym 
und kostenfrei über Beratungsstellen und 
andere Hilfsangebote in ihrer Nähe infor-
mieren. Durch eine Verknüpfung mit dem 

Kinder- und Jugendtelefon können die 
Kinder auch direkt telefonische Beratung 
in Anspruch nehmen. Unter der Subdo-
main www.trau-dich.de/multiplikatoren 
erhalten Eltern, Fachkräfte und öffentli-
che Stellen Informationen und Tipps zur 
Initiative „Trau dich!“ sowie die Mög-
lichkeit einer umfassenden Beratungs-
stellen-Suche. 

www.trau-dich.de

Beratungs- und Anlaufstellen im Internet

Kostenfreie telefonische Anlaufstellen
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www.nummergegenkummer.de
Internetseite zum telefonischen Beratungsangebot für Kinder, 
Jugendliche und Eltern

www.hilfeportal-missbrauch.de
Hilfen für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte

www.dksb.de
Deutscher Kinderschutzbund

www.kinderschutz-zentren.org
Die Kinderschutz-Zentren

www.wildwasser.de
Verein gegen sexuellen Missbrauch
 
www.zartbitter.de
Kontaktstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, Köln

www.nina-info.de
N.I.N.A steht für Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu 
sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de 
Kampagne des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs
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Broschüren

Kostenlose Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
zur Initiative:

„Trau dich! Ein starkes Stück über Gefühle, Grenzen und Vertrauen“
Informationen über das Theaterstück „Trau dich!“ im Rahmen der 
„Bundesweiten Initiative zur Prävention des sexuellen 
Kindesmissbrauchs“ für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren
Flyer DIN lang, 16 Seiten
Bestellnummer: 16100301

„Trau dich! Bundesweite Initiative zur Prävention des sexuellen 
Kindesmissbrauchs“
Informationen über die „Bundesweite Initiative zur Prävention 
des sexuellen Kindesmissbrauchs“
Flyer DIN lang, 12 Seiten
Bestellnummer: 16100101

Gefühle
Grenzen

Vertrauen

Bundesweite Initiative zur Prävention 
des sexuellen Kindesmissbrauchs

Ein starkes 

Stück über:

  

Theaterfl 
yer

BZGA-13-01701_Trau_Dich_Theaterflyer_RZ.indd   1 07.05.13   13:26

Bundesweite Initiative zur Prävention
des sexuellen Kindesmissbrauchs

BZGA-13-01701_Trau_Dich_Infoflyer_RZ.indd   1 07.05.13   10:00
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„Trau dich! Du kannst darüber reden!“ 
Alles, was du über sexuellen Missbrauch wissen musst.
Informationen über sexuellen Missbrauch für Mädchen und 
Jungen zwischen 8 und 12 Jahren
Broschüre, DIN A6, 16 Seiten
Bestellnummer: 16100201

„Trau dich! Du bist stark!“ 
Alles, was du über sexuellen Missbrauch wissen musst.
Informationen über sexuellen Missbrauch für Jungen zwischen 
8 und 12 Jahren 
Broschüre, DIN A5, 24 Seiten
Bestellnummer: 16100205

„Trau dich! Du bist stark!“ 
Alles, was du über sexuellen Missbrauch wissen musst.
Informationen über sexuellen Missbrauch für Mädchen zwischen 
8 und 12 Jahren 
Broschüre, DIN A5, 24 Seiten
Bestellnummer: 16100206

   ALLES, WAS DU ÜBER SEXUELLEN   MISSBRAUCH WISSEN MUSST.

DU KANNST DARÜBER REDEN!

Für 

Kin
der
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Für 

Ju
ngen

   ALLES, WAS DU 
ÜBER SEXUELLEN 
  MISSBRAUCH 

WISSEN MUSST.

   ALLESÜ

DU BIST STARK!

BZGA-13-01883_Trau_dich_Jungenbroschüre.indd   1 21.10.13   08:56

DU BIST STARK!

Für 

Mädchen

   ALLES, WAS DU 
ÜBER SEXUELLEN 
  MISSBRAUCH 

WISSEN MUSST.

BZGA-13-01883_Trau_dich_Mädchenbroschüre.indd   1 21.10.13   09:06
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Die kostenfreien Broschüren können Sie bestellen unter:
BZgA, 51101 Köln
Fax: 0221/8992-257
E-Mail: order@bzga.de
online: www.bzga.de/infomaterialien/
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51101 Köln

Wissenswertes für Mädchen (und Jungen)

Kostenlose Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
zur Sexualaufklärung:

Liebevoll begleiten … Körperwahrnehmung und körperliche 
Neugier kleiner Kinder. Ratgeber für Eltern zur kindlichen 
Entwicklung vom 1. bis zum 6. Lebensjahr
Broschüre, DIN A5, 56 Seiten
Bestellnummer: 13660500

Über Sexualität reden. Zwischen Einschulung und Pubertät. 
Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualentwicklung im 
Grundschulalter
Broschüre, DIN A5, 52 Seiten
Bestellnummer: 13660300

Dem Leben auf der Spur
Medienpaket für Mädchen und Jungen, die sich kurz vor oder be-
reits in der Pubertät befi nden
(Mappe, 16 x 25 cm)
Bestellnummer: . 13160000

Liebevoll
begleitenbegleiten … 

Körperwahrnehmung 
und körperliche Neugier 

kleiner Kinder

Vom 1. Lebensjahr 
bis zur Einschulung

Ein Ratgeber 

für Eltern

zur kindlichen

Entwicklung

vom 1. bis zum 6.

Lebensjahr

Über
Sexualitätualität

reden......

Zwischen EinschulungZwischen Einschulung
und Pubertätund Pubertät

Ein Ratgeber 

für Eltern

zur kindlichen

Sexual entwicklung

zwischen Einschulung

und Pubertät
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Die kostenfreie Broschüre können Sie bestellen unter: 
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen
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Mutig fragen –
besonnen handeln
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